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10712 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Verkehr 

über den Beschluss des Nationalrates vom 8. Juli 2021 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesstraßengesetz 1971 geändert wird 

Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 
- Park & Ride Anlagen können Bestandteile der Bundesstraßen sein, aber auch solche Anlagen, die als 

zu anderen Verkehrsträgern zugehörig anzusehen sind. Eine Anbindung der Bundesstraße an 
bundesstraßenfremde Park & Ride Anlagen kann zulässigerweise nur in Form einer Anschlussstelle 
erfolgen. Die UVP-Pflicht für diese neuen Anschlussstellen richtet sich nach der Bestimmung des § 
23a UVPG‑2000. 

- Die neu in § 4 BStG 1971 anzufügenden Absätze 1a und 1b beinhalten eine Genehmigungsfiktion 
für Anschlussstellen bzw. Anbindungen des übrigen öffentlichen Straßennetzes über Betriebe gemäß 
§ 27 BStG 1971 an die Bundesstraßen. Dass die Verkehrssicherheit der genehmigten 
Fahrverbindungen gegeben ist, muss von der Bundesstraßenverwaltung durch eine 
Straßenverkehrssicherheitsüberprüfung sichergestellt werden.. 

- Aufgrund der neu eingefügten Bestimmungen kann die Verwirklichung eines 
Bundesstraßenvorhabens im Sinne des § 4 Abs. 1 BStG 1971 in der Nachbarschaft eines Seveso-
Betriebs von der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie abgelehnt werden, wenn das Vorhaben das Risiko eines 
schweren Unfalls vergrößern oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmern könnte. Diese 
Faktoren sollen bereits bei der Planung derartiger Vorhaben im Nahbereich eines Seveso-Betriebs 
berücksichtigt werden 

-  Durch die Optimierung der Fachplanungskompetenz bezüglich Bundesstraßen soll es für den Bund 
hinkünftig möglich sein, auch zur Sicherstellung der Umsetzung von Ausbauvorhaben und von 
betriebsnotwendigen Anlagen an bestehenden Bundesstraßen eine raumplanerische Entscheidung 
durch Erlassung einer Verordnung, mit der ein Bundesstraßenplanungsgebiet festgelegt wird, zu 
treffen. Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie ist dabei an bestimmte Voraussetzungen, durch welche 
Eigentumsrechte geschützt werden sollen, gebunden. 

- Durch Übergang der Zuständigkeit zur Vollziehung der Bestimmungen zum Schutz der Straßen 
betreffend Bauten an Bundesstraßen (§ 21) – mit Ausnahme der Entscheidung über eine 
Entschädigung gem. § 21 Abs. 3 –, Ankündigungen und Werbungen (§ 25) sowie Anschlüsse von 
Straßen und Wegen, Zufahrten (§ 26) von der Landeshauptfrau bzw. dem Landeshauptmann zu der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie (§ 32 Z 2) soll eine österreichweit einheitliche Vorgangsweise 
sichergestellt und ein einheitlich hoher Sicherheitsstandard im gesamten Netz gewährleistet werden. 

 
Der Ausschuss für Verkehr hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
13. Juli 2021 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Bernhard Hirczy. 
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An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Martin Preineder, Dipl.-Ing. Dr. Adi 
Gross, Michael Bernard und Mag. Harald Himmer. 
Bei der Abstimmung wurde mit Stimmeneinhelligkeit beschlossen, gegen den Beschluss des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Bernhard Hirczy gewählt. 

Der Ausschuss für Verkehr stellt nach Beratung der Vorlage mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen 
den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2021 07 13 

 Bernhard Hirczy Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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